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RS OGH 1989/2/8 9ObA316/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1989

Norm

ABGB §1152 F1

ArbVG §97 Abs1 Z18

Rechtssatz

Es ist davon auszugehen, daß in dem Augenblick, in dem der zukünftige Pensionist aus dem Betrieb ausscheidet, sich

die bisher als Inhaltsnorm wirkende Ruhegeldzusage in der Betriebsvereinbarung in einen vertraglichen Anspruch des

Pensionisten gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber wandelt.
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